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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Kloppenheim am 11. September 2024

Haushaltsplan 2025 - Kämmererentwurf und Vorbericht

1. Der Kämmererentwurf für das Haushaltsjahr 2025 gilt als eingebracht (Beratungsunterlagen siehe 
Anlage 1). Er ist Grundlage für die Haushaltsplanberatungen der städtischen Gremien ab Oktober 
2024. Die Weiterleitung des Entwurfs an alle Ortsbeiräte zur Anhörung gemäß § 82 Abs. 3 HGO 
wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Vorbericht wird zur Kenntnis genommen (Anlage 2).

3. Das Risiko zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird zur Kenntnis genommen.

4. Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:
Der als Anlage zur Sitzungsvorlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2025 (Anlage 3) 
wird als Satzung beschlossen.

Beschluss Nr. 0052 

I. Die Sitzungsvorlage Nr. 24-V-20-0023 wird zur Kenntnis genommen.

II. Zu den durch den Ortsbeirat Kloppenheim für den Haushalt 2025 angemeldeten
Maßnahmen bitten wir den Magistrat der Stadt Wiesbaden:

1. Befestigter Fußweg Ortsausgang Hockenberger Höhe bis Lindenbaum: Um ein 
Vorgespräch mit den zuständigen Ämtern, damit die Planung angegangen werden 
kann. Nach den Vorstellungen des Ortsbeirates ist kein Flächenankauf zur 
Umsetzung der Maßnahme erforderlich. Einen Ortstermin halten wir für zielführend 
und stehen dafür gerne zur Verfügung.

2. Radwege: Kloppenheim-Heßloch und Kloppenheim-Igstadt , den Ortsbeirat 
Kloppenheim zum Verlauf und aktuellen Zeitplan der Umsetzung dieser beiden 
Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.

3. Kinderspielplatz Bachstraße: Neugestaltung unter Einbezug weiterer Flächen, dem 
Ortsbeirat Kloppenheim mitzuteilen, ob eine Aufnahme der Neugestaltung des 
Kinderspielplatzes Bachstraße für den HH 2026 fest vorgesehen ist und die weitere 
Vorgehensweise zu erläutern.

Vorlage Nr. 24-V-20-0023
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4. Sporthalle für Ernst-Göbel-Schule, Turnverein Kloppenheim und ggf. weitere Vereine, 
dem Ortsbeirat Kloppenheim zu erläutern, was in diesem Fall „keine Priorität“ 
bedeutet. Sportliche Betätigung ist unerlässlich für die Gesundheit der Bevölkerung. 
Das gilt auch für die Menschen in Kloppenheim. Das Angebot muss attraktiv gestaltet 
und erreichbar sein, um gegen Sofa, TV und Konsole bestehen zu können. Seit 
Eröffnung des renovierten Sportplatzes Kloppenheim erfreut sich dieser mit einem 
Schlag wieder großer Beliebtheit. Daran ist gut zu erkennen, wie wichtig ein gutes 
Angebot für die Motivation zu sportlichen Tätigkeiten und für die Gesundheit der 
Bevölkerung ist. Für allgemein beliebten Hallensport wie Handball, Volleyball oder 
Basketball gibt es für den TV Kloppenheim kein Hallenangebot. Für sonstige 
Angebote gibt es in dem für das Kinderturnen umfunktionierten Tanzsaal mitten in 
Kloppenheim keinen ausreichenden Stauraum. Der Boden der Halle ist ungefedert 
und belastet die Gelenke über die Maße.

Außerdem wird er durch regelmäßige Veranstaltungen mit Publikumsverkehr mit 
Straßenschuhen kontinuierlich beschädigt. Die bestehenden städtischen Turnhallen, 
in denen Vereinssport möglich ist, sind erstens vor allem für Kinder nur erschwert zu 
erreichen und durch Schul- und Vereinssport anderer Vereine belegt. Zweitens bitten 
wir um Mitteilung, wie Hallensport für die Bewohner Kloppenheims sonst 
gewährleistet werden kann. Für einen Besprechungstermin mit den zuständigen 
Ämtern und ggf. dem Turnverein Kloppenheim stehen wir gerne zur Verfügung.
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